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RS OGH 1957/9/24 5Os420/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1957

Norm

KFG 1955 §83

Rechtssatz

Das Abstellen eines unbeleuchteten Kraftfahrzeuges bei Dunkelheit auf dem Fahrzeugverkehr dienenden Flächen an

nicht hell beleuchteten Stellen begründet Fahrlässigkeit im Sinne des § 335 StG; der Kausalzusammenhang wird durch

verschuldetes Anfahren an dieses Kraftfahrzeug nicht unterbrochen.

Entscheidungstexte

5 Os 420/57

Entscheidungstext OGH 24.09.1957 5 Os 420/57

Veröff: ZVR 1958/40 S 52

Schlagworte

SW: Auto
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